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KONTEXT

AUFTRAG

Prüfauftrag an die ARS, inwieweit eine Übernahme der Aufgaben, die sich aus 

dem neuen kantonalen Agglomerationsgesetz ergeben, in Zukunft möglich ist 

(Sitzung vom 28. Februar 2024).

Ziel der heutigen Sitzung

1) Erläuterung der zwischenzeitlich unternommenen Schritte

2) Information über die vorgeschlagene Lösung im Bereich der Governance

3) Entscheidung der CRCNA
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KONTEXT

FRAGE

Sind Sie als Gemeinde, die zum Agglomerationsperimeter

gehört, der Ansicht, dass die institutionelle Struktur, die zur Ausarbeitung, 

Verabschiedung und Umsetzung von Agglomerationsprogrammen eingerichtet 

wurde zufriedenstellend ist?

Die heutige Entscheidung ist wichtig:

…im Hinblick auf die endgültige Fassung der Statuten der ARS (Regionalverband Saane), 

die ihrer Delegiertenversammlung am 18. September 2025 vorgelegt werden sollen.

…im Hinblick auf eine effektive Übernahme dieser Aufgabe, die derzeit von der 

Agglomeration Freiburg wahrgenommen wird, am 1. Juli 2026.
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PHASEN
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Erarbeitung der thematischen Inhalte
Finalisierung
der Statuten

Kommunikation 
und 

Verabschiedung

Sept. 2023 
Start der thematischen 
Arbeitsgruppen und der 
Arbeitsgruppe Finanzen

Juli 2025
Verabschiedung der 
Statuten durch den 
Vorstand der ARS

Dezember 2025
Verabschiedung der neuen 

Statuten durch alle kommunalen 
Gesetzgebungsorgane

Juli 2026
Geplantes Inkrafttreten 

der überarbeiteten 
Statuten der ARS

Klärung 
Zuständigkeiten und 

Abläufe in den AP

Finalisierung
der Verträge

Juli 2025
Validierung durch 

die CRCNA

Januar 2026
Vertragsentwürfe an die 

Gemeinden
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n
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POSITIONIERUNG

Regionales 
Kompetenzzentrum für 

territoriale Fragen

Siedlung

Mobilität

Landschaft

Arbeitszonen

Tourismus

Umwelt / Energie 
/ Klima

Bestellung von 
Transportleistungen



Siedlung

Mobilität

Landschaft

Arbeitszonen

Tourismus

Umwelt / Energie 
/ Klima
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AP/RP

Regionales 
Kompetenzzentrum für 

territoriale Fragen

AP

RP



AGGLOMERATIONSPROGRAMM

• Agglomerationsprogramme sind Planungen, die darauf abzielen, die Entwicklung 

des Verkehrs und der Siedlung effizient zu koordinieren und gleichzeitig die 

natürlichen Qualitäten der besiedelten Gebiete zu erhalten. 

- Ihr Inhalt muss den PAV-Richtlinien des Bundes entsprechen.

- Sie werden in der Regel alle vier Jahre überprüft.

• Der Perimeter der Agglomerationsprogramme wird vom Bund auf der Grundlage 

statistischer Kriterien festgelegt, die sich hauptsächlich auf das Pendleraufkommen 

beziehen. Es handelt sich um den BESA-Perimeter.

- Alle Gemeinden des Saanebezirks ausser Autigny und Treyvaux sind betroffen.

- Auch Gemeinden des Sense- und Seebezirks gehören zum eidgenössischen Perimeter.
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BESA-PERIMETER

8

Saanebezirk : 23 Gemeinden
Alle ausser Autigny und Treyvaux

Sensebezirk: 5 Gemeinden
Düdingen, Tafers, St. Ursen, Giffers, 
Tentlingen

Seebezirk: 2 Gemeinden
Courtepin, Misery-Courtion



AGGLOMERATIONSPROGRAMM

• Die Massnahmenblätter ergänzen das Programm in den Bereichen Mobilität, Siedlung und 

Landschaft. Es handelt sich dabei um Infrastrukturen, durchzuführende Studien oder 

Sensibilisierungsmassnahmen.

• Die Mobilitätsinfrastrukturen des Agglomerationsprogramms werden in Form eines 

zeitlich gestaffelten Programms aufgelistet. 

- Sie können Gegenstand einer Kofinanzierung durch den Bund sein, wenn sie gemäss den in 

der Leistungsvereinbarung vorgeschriebenen Formen und Fristen durchgeführt werden. 

- Die Bauherrschaft für diese Projekte liegt je nach Gegebenheit in kommunaler oder 

kantonaler Zuständigkeit. Die Trägerschaft übernimmt eine Koordinationsfunktion.

• Eine Mitfinanzierung durch den Kanton ist ebenfalls möglich (je nach Verfügbarkeit der 

finanziellen Mittel).
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AGGLOMERATIONSPROGRAMM
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Massnahmen

Strategie



ROLLE DER TRÄGERSCHAFT
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- Überarbeitung der gesamten oder 
eines Teils der Planung und der 
Massnahmenblätter alle vier Jahre

- Bereitstellung der vom Bund 
geforderten Daten zum Nachweis der 
Umsetzung

- Verteidigung des Projekts gegenüber 
dem Bund in der Analysephase

Ab AP6

- Überprüfung der Umsetzung auf 
kommunaler Ebene im Rahmen von 
Vorbescheiden zu OPs und DBPs

- Durchführung der in den 
Massnahmenblättern festgelegten Studien 
und Sensibilisierungsmassnahmen

- Koordination der Umsetzung der 
Massnahmen und Vorbereitung der 
Unterlagen für die Beantragung von 
Subventionen

- Sicherstellung der vom ARE geforderten 
Controllings

Ab AP5

1 Ausarbeitung 2 Umsetzung



Raumplanung
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Vorstand

MobilitätsleistungenTourismus / WirtschaftMassnahmen PA2 - PA4

Delegiertenversammlung

Technische Mitarbeiter

Workshop für Regionalplanung

ZUSTÄNDIGKEITEN ARS

Kommission Kommission

Finanzkommission



Raumplanung
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Vorstand

MobilitätsleistungenTourismus / WirtschaftMassnahmen PA2 - PA4

Delegiertenversammlung

Technische Mitarbeiter

Workshop für Regionalplanung

ZUSTÄNDIGKEITEN AP

Kommission Kommission

COPIL 
AP

AGGLOMERATIONS
-VERSAMMLUNG

COTEC
AP
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ZUSTÄNDIGKEITEN AP

Vorstand

Workshop für Regionalplanung

1 Delegierter und 
1 Mitarbeiter 

pro Gemeinde

12 Mitglieder
 

Raumplanung
COPIL 

AP
COTEC

AP

AGGLOMERATIONS
-VERSAMMLUNG

5 Mitglieder 

1 Delegierter 
oder mehr 

+ 1 Sense
+1 See

+ Kanton

+ 1 Sense
+1 See



AUFTRAG
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Entschädigung 

Ausarbeitung

Befristeter Vertrag zwischen der ARS und allen oder 
einigen der betroffenen Gemeinden

Umsetzung

Teilnahme 



DAUER
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• Die Stabilität des Perimeters über mehrere Generationen hinweg ist ein wichtiges Element 
für die Qualität des Agglomerationsprogramms.

• Die Gemeinden haben die Möglichkeit, auf die Teilnahme an der Ausarbeitung jeder 
Projektgeneration zu verzichten. Diese Entscheidung gilt dann für die folgenden zwei 
Projektgenerationen.



DAUER
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• Regel: Vertrag zur Umsetzung AP5 + Ausarbeitung AP6 + Umsetzung AP6 (→ bis 2036).  
Ab AP7 wird für jede Generation von AP ein neuer Vertrag abgeschlossen.

• Ausnahme: Vertrag zur Umsetzung AP5 only möglich (→ bis 2032). Achtung! Nächste 
Teilnahmemöglichkeit erst ab AP8.



• Die Zahlen sind Schätzungen, die es den Gemeinden ermöglichen sollen, die Kosten einer 

Beteiligung an den Agglomerationsprogrammen abzuschätzen. 

• Die erwähnten Kostenprognosen beruhen auf einer jährlichen „all inclusive“-Basis, die über 

vier Jahre berechnet wurde. Sie beinhaltet die Kosten für die Ausarbeitung der 

Agglomerationsprogramme und deren Umsetzung (inkl. Personal, Gemeinkosten, usw…)

• Die Kostenverteilung zwischen den Gemeinden basiert auf der gesetzlichen 

Bevölkerungszahl, die mit den im kantonalen Richtplan festgelegten Siedlungsprioritäten

gewichtet wird

→ Annahme: Je zentraler eine Gemeinde liegt, desto mehr Massnahmen hat sie potenziell, die 

von den   Auswirkungen des Agglomerationsprogramms in Form von Bundes- und 

Kantonssubventionen profitieren können.
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SIEDLUNGSPRIORITÄTEN
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In einer Gemeinde gibt es manchmal 
mehrere Siedlungsprioritäten, wie sie 
im kantonalen Richtplan beschrieben 
sind. Zur Vereinfachung haben wir 
pro Gemeinde die relevanteste 
Priorität ausgewählt.

Dieses Kriterium wurde verwendet, 
um die amtliche Wohnbevölkerung in 
dem Verteilungsschlüssel für die 
Finanzierung der Aggloprogramme zu 
gewichten.

Den Gemeinden mit 
Siedlungspriorität 1 wurde ein 
Gewicht von 5 zugewiesen, jenen mit 
Priorität 2 ein Gewicht von 4, mit 
Priorität 3 ein Gewicht von 3, mit 
Priorität 4 ein Gewicht von 2 und den 
Gemeinden ohne Bauzonen auf 
ihrem Gebiet ein Gewicht von 1.



VOLLKOSTEN
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Umsetzung: Sektorstudien
Sensibilisierungsmassnahmen

Territoriale Analysen 
und Vorbescheide

Planung: Ausarbeitung neuer 
Aggloprogramme

Administrative 
Begleitung MassnahmenP

e
rs

o
n

n
al

150’000 CHF
(600’000 CHF /4 Jahre) 

150’000 CHF 

270’000 CHF
1,8 VZÄ

60’000 CHF
0,4 VZÄ

Gesamtkosten 1’004’000 CHF

Kantonale Subvention
75’000 CHF

(300’000 CHF /4 Jahre) 

Total Einnahmen 75’000 CHF

Gesamttotal 929’000 CHF

Anteil Gemeinkosten 
(Software, Buchhaltung, 

Miete...) 374’000 CHF
 



• Zu verteilende Kosten:

• Total: CHF 929’000 jährlich

(CHF 1’004’000 an Ausgaben 

inkl. Anteil an Gemeinkosten, 

minus kantonaler Beitrag von 

CHF 75’000)
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KOSTEN «UMSETZUNG ONLY»
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Umsetzung: Sektorstudien
Sensibilisierungsmassnahmen

Territoriale Analysen 
und Vorbescheide

Planung: Ausarbeitung neuer 
Aggloprogramme

Administrative 
Begleitung Massnahmen

P
e

rs
o

n
n

al
150’000 CHF

(600’000 CHF /4 Jahre) 

150’000 CHF 

270’000 CHF
1,8 VZÄ

60’000 CHF
0,4 VZÄ

Gesamtkosten 464’500 CHF

Kantonale Subvention
75’000 CHF

(300’000 CHF /4 Jahre) 

Total Einnahmen 0 CHF

Gesamttotal 464’500 CHF

Anteil Gemeinkosten 
(Software, Buchhaltung, 

Miete...) 374’000 CHF
 

Verhältnis 1/2

Anteil
1/2

Anteil
0

Anteil
1/1

Anteil
1/4

Anteil
1/1



• Zu verteilende Kosten:

Total: CHF 464’500 jährlich

• CHF 464‘500 an Ausgaben 

Umsetzung only inkl. 

Anteil an Gemeinkosten

• Festlegung des 

Gemeindeanteils nach 

denselben Proportionen 

wie bei Vollprgramm.
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KOSTEN «PLANUNG ONLY»
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Umsetzung: Sektorstudien
Sensibilisierungsmassnahmen

Territoriale Analysen 
und Vorbescheide

Planung: Ausarbeitung neuer 
Aggloprogramme

Administrative 
Begleitung Massnahmen

P
e

rs
o

n
n

al
150’000 CHF

(600’000 CHF /4 Jahre) 

150’000 CHF 

270’000 CHF
1,8 VZÄ

60’000 CHF
0,4 VZÄ

Gesamtkosten 539’500 CHF

Kantonale Subvention
75’000 CHF

(300’000 CHF /4 Jahre) 

Total Einnahmen 75’000 CHF

Gesamttotal 464’500 CHF

Anteil Gemeinkosten 
(Software, Buchhaltung, 

Miete...) 374’000 CHF
 

Verhältnis 1/2

Anteil
1/2

Anteil
1/1

Anteil
0

Anteil
3/4

Anteil
0



• Zu verteilende Kosten:

Total: CHF 464’500 jährlich

• CHF 464‘500 an Ausgaben 

Planung only inkl. Anteil 

an Gemeinkosten minus 

Subvention

• Festlegung des 

Gemeindeanteils nach 

denselben Proportionen 

wie bei Vollprogramm.
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EINBETTUNG DER VERTRÄGE
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ausarbeitung AP5

2032

Umsetzung AP5

Keine zusätzlichen Kosten

Einreichung AP6Start AP6 Ergebnis AP6

Ergebnis AP5

Ausarbeitung AP6

Vollkosten

Planung only Vollkosten

Massnahmen AP5

Umsetzung AP6

Umsetzung only

AP 5 only

AP5+AP6

AP6 only

Massnahmen AP6



FAZIT
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1 Verzicht auf einen neuen Gemeindeverband

2 Vertrag mit dem ARS für die Gemeinden ausserhalb des Saanebezirkes

3 Zusammenarbeit und Validierung durch eine Regionalversammlung

4 Grundsatzentscheid CRCNA

Sind Sie als Gemeinde, die zum Agglomerationsperimeter

gehört, der Ansicht, dass die institutionelle Struktur, die zur Ausarbeitung, Verabschiedung 

und Umsetzung von Agglomerationsprogrammen eingerichtet 

wurde zufriedenstellend ist?
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Entrée en vigueur

Finalisation contrat

Communes -validation

AD - validation

Information

CODir - validation

GT Finances

GT Thématique

Série 1 Série 2

April Mai Juni Juli August Sept Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Août Sept

2025 2026

NÄCHSTE SCHRITTE

Validierung der ARS-Statuten durch die Delegiertenversammlung (September 2025) und die Gemeinden: 
Dezember 2025

Abschluss der Verträge mit externen Partnern: Frühling 2026

AG Themen

AG Finanzen

VO Statuten Validierung

Information

DV Statuten Validierung

GM Statuten Validierung

Fertigstellung Vertrag

Inkrafttreten Vertrag
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